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UN-Mitgliedstaaten sollen sich gegen Besuch al-Bashirs aussprechen

UN-Mitgliedstaaten sollen sich gegen Besuch al-Bashirs aussprechen<br /><br />Wegen Gräueltaten in Darfur angeklagter Justizflüchtling soll dem
IStGH übergeben werden<br />Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und andere UN-Mitgliedstaaten sollen sich öffentlich gegen eine Teilnahme des
sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir an der UN-Vollversammlung aussprechen, da gegen diesen ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichts
(IStGH) wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen in Darfur besteht. Die Regierungen sollen klarstellen, dass sie mit al-Bashir, falls dieser nicht von
seinem Besuch absieht, keinerlei Umgang pflegen und nicht an Veranstaltungen teinehmen werden, an denen al-Bashir teilnimmt.<br />Vertretern der
amerikanischen Regierung zufolge hat al-Bashir ein Visum beantragt, um an der UN-Vollversammlung teilzunehmen, deren Generaldebatte für den
Zeitraum vom 24. September bis 2. Oktober 2013 anberaumt ist. Gegen al-Bashir bestehen zwei Haftbefehle des IStGH wegen Verbrechen in Darfur, der
eine wegen Völkermordes, der andere wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der IStGH hatte Ermittlungen eingeleitet,
nachdem der UN-Sicherheitsrat im März 2005 in seiner Resolution Nr. 1593 die Lage in Darfur an den Gerichtshof überwiesen hatte.<br />"Sollte
al-Bashir bei der UN-Vollversammlung erscheinen, würde er die Bemühungen des Sicherheitsrats für die Strafverfolgung der Verbrechen in Darfur in
dreister Weise auf die Probe stellen", so Elise Keppler, stellvertretende Direktorin der Abteilung Internationale Justiz von Human Rights Watch. "Das
letzte, was die UN jetzt braucht, ist ein Besuch von einem IStGH-Flüchtling."<br />Mit al-Bashirs Besuch würde zum ersten Mal eine Person die USA und
die UN besuchen, gegen die ein Haftbefehl des IStGH vorliegt. Bislang vermieden viele Staaten - Unterzeichner und Nicht-Unterzeichner des
IStGH-Statuts gleichermaßen - al-Bashirs Besuche, indem sie ihn zur Entsendung anderer Vertreter der sudanesischen Regierung aufforderten, Treffen
räumlich und zeitlich verschoben oder seine Visite schlichtweg absagten. Zu diesen Staaten gehören Südafrika, Malaysia, Sambia, die Türkei, die
Zentralafrikanische Republik, Kenia und Malawi.<br />Die USA verurteilten al-Bashirs geplanten Besuch zur UN-Vollversammlung. Am 16. September
bezeichnete Samantha Power, die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, diesen als "bedauerlich, zynisch und äußerst unagemessen".<br />In
Reaktion auf al-Bashirs geplanten UN-Besuch appellierte Human Rights Watch an alle UN-Mitgliedstaaten, die möglichen rechtlichen Konsequenzen zu
bedenken. Die Vertragsstaaten des IStGH sind durch das Römische Statut verpflichtet, bei der Verhaftung Strafverdächtiger mit dem Gerichtshof zu
kooperieren. Auch die UN-Sicherheitsratsresolution 1593, welche die Lage in Darfur an den IStGH verweist, fordert alle Staaten und die betroffenen
regionalen sowie andere internationalen Organisationen auf, uneingeschränkt mit dem Gericht zusammenzuarbeiten. Die UN-Konvention über die
Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1949 verlangt in Artikel 4: "Personen, die Völkermord [...] begehen, sind zu bestrafen, gleichviel ob sie
Regierungsvertreter, öffentliche Beamte oder private Einzelpersonen sind."<br />Die Resolution 1593 verpflichtet den Sudan zur Kooperation mit dem
IStGH. Auch in einer Präsidententerklärung des Sicherheitsrats aus dem Jahr 2008 wird der Sudan aufgefordert, mit dem Gericht zusammenzuarbeiten,
damit das Land die Resolution 1593 einhält. Der Rat verfolgte diese Erklärung jedoch nicht angemessen weiter.<br />Menschenrechtler und
Nichtregierungsorganisationen mobilisieren, insbesondere in Afrika, gegen jegliche Reisen al-Bashirs und für seine Auslieferung an den IStGH. Zuletzt
reichte die nigerianische Koalition für den IStGH in Nigeria Klage ein, als al-Bashir das Land unerwartet besuchte, um an einer Konferenz der
Afrikanischen Union teilzunehmen. Die öffentliche Verurteilung seines Besuchs trug zweifellos zu seiner abrupten Abreise bei.<br />"Al-Bashir gehört an
genau einen Ort: Vor den IStGH, wo er sich wegen der abscheulichen Verbrechen in Darfur verantworten muss", so Keppler. "Seine zahllosen Opfer
verdienen es, ihn dort zu sehen - und nicht in den Sälen der Vereinten Nationen."<br /><br />Human Rights Watch Deutschland<br />Poststraße 4-5<br
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